
Stadtverordnetenversammlung 

 
documenta-Stadt
Kassel, 26.01.2009 

Beschluss 
der Stadtverordnetenversammlung 

Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2009 
- Veränderungsliste 3 
Vorlage des Magistrats 
- 101.16.1177 - 
 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„1. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt 
a) die Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2009 vom  

18. August 2008 einschließlich der Veränderungslisten 1 bis 3.  
Die Änderungen der beigefügten Veränderungsliste 3 sind in den 
Haushaltsplan 2009 aufzunehmen. 

b) das Investitionsprogramm (Investitionen und Investitionsfördermaß-
nahmen) der Stadt Kassel für die Jahre 2009 bis 2012 einschließlich der 
Veränderungslisten 1 bis 3; 

c) die Übertragung der endgültigen Beschlussfassung über die Verteilung der 
Mittel aus den Investitionsprogrammen von Bund und Land auf konkrete 
Projekte auf den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen 
(§ 62 (1) HGO); 

d) die Bewilligung des beigefügten Antrages auf überplanmäßige Ausgaben 
in Höhe von 400.000 Euro; 

e) den Magistrat zu ermächtigen, das städtische Investitionsprogramm nach 
den Erfordernissen der Programme von Bund und Land anzupassen. 

 
2. Die sich aus der Veränderungsliste 3 für das Jahr 2009 ergebenden 

Ansatzänderungen und deren Auswirkungen auf die Finanzplanung werden 
zur Kenntnis genommen.“ 

 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: SPD, CDU, B90/Grüne 
Ablehnung: Kasseler Linke.ASG, FDP, Stadtverordneter Häfner, 
 Stadtverordnete Yildirim 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Satz 1 der Ziffer 1a des Antrages des Magistrats betr. Haushaltssatzung 
der Stadt Kassel für das Jahr 2009 - Veränderungsliste 3, 101.16.1177, 
wird zugestimmt. 
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Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Satz 2 der Ziffer 1a des Antrages des Magistrats betr. Haushaltssatzung 
der Stadt Kassel für das Jahr 2009 - Veränderungsliste 3, 101.16.1177, 
wird zugestimmt. 
 
 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: SPD, CDU, B90/Grüne, FDP, Stadtverordneter Häfner 
Ablehnung: Kasseler Linke.ASG, Stadtverordnete Yildirim 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Ziffer 1b des Antrages des Magistrats betr. Haushaltssatzung der Stadt 
Kassel für das Jahr 2009 - Veränderungsliste 3, 101.16.1177, wird 
zugestimmt. 
 

 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Ziffer 1c des Antrages des Magistrats betr. Haushaltssatzung der Stadt 
Kassel für das Jahr 2009 - Veränderungsliste 3, 101.16.1177, wird 
zugestimmt. 
 
 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: SPD, CDU, B90/Grüne, FDP, Stadtverordneter Häfner 
Ablehnung: Stadtverordnete Yildirim 
Enthaltung: Kasseler Linke.ASG 
den  

Beschluss 
 

Ziffer 1d des Antrages des Magistrats betr. Haushaltssatzung der Stadt 
Kassel für das Jahr 2009 - Veränderungsliste 3, 101.16.1177, wird 
zugestimmt. 
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Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Ziffer 1e des Antrages des Magistrats betr. Haushaltssatzung der Stadt 
Kassel für das Jahr 2009 - Veränderungsliste 3, 101.16.1177, wird 
zugestimmt. 

 
 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Ziffer 2 des Antrages des Magistrats betr. Haushaltssatzung der Stadt 
Kassel für das Jahr 2009 - Veränderungsliste 3, 101.16.1177, wird 
zugestimmt. 

 
 
 
 

 Änderungsantrag der Fraktion Kasseler Linke.ASG 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Es werden die folgenden Punkte ergänzt: 
 
3.  Der Investitionsansatz der originär städtischen Mittel in Gebäude darf in 
denHaushaltsjahren 2009 – 2012 nicht den Wert von 6,5 Mio. Euro pro Jahr 
aus der Investitionsplanung 2009 unterschreiten. 

 
4.  Die Stadtverordnetenversammlung appelliert an die Hessische 
Landesregierung, die Zinszahlungen für das Sonderinvestitionsprogramm für 
Schule- und Hochschulbau nicht aus dem Kommunalen Finanzausgleich zu 
finanzieren. Der Magistrat wird aufgefordert über den Hessischen Städte- und 
Gemeindebund und den Hessischen Städtetag entsprechend auf die 
Landesregierung einzuwirken. 

 
 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: Kasseler Linke.ASG, Stadtverordnete Yildirim 
Ablehnung: SPD, CDU, B90/Grüne, FDP, Stadtverordneter Häfner 
Enthaltung: -- 
den  
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Beschluss 
 

Ziffer 3 des Änderungsantrages der Fraktion Kasseler Linke.ASG zum 
Antrag des Magistrats betr. Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das 
Jahr 2009 - Veränderungsliste 3, 101.16.1177, wird abgelehnt. 

______________ 
 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: Kasseler Linke.ASG, Stadtverordneter Häfner, Stadtverordnete 

Yildirim 
Ablehnung: SPD, CDU, B90/Grüne, FDP 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Ziffer 4 des Änderungsantrages der Fraktion Kasseler Linke.ASG zum 
Antrag des Magistrats betr. Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das 
Jahr 2009 - Veränderungsliste 3, 101.16.1177, wird abgelehnt. 

 
 
Die Stadtverordnetenversammlung hat somit folgenden Beschluss gefasst: 
 

„1. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt 
a) die Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2009 vom  

18. August 2008 einschließlich der Veränderungslisten 1 bis 3.  
Die Änderungen der beigefügten Veränderungsliste 3 sind in den 
Haushaltsplan 2009 aufzunehmen. 

b) das Investitionsprogramm (Investitionen und Investitionsfördermaß-
nahmen) der Stadt Kassel für die Jahre 2009 bis 2012 einschließlich der 
Veränderungslisten 1 bis 3; 

c) die Übertragung der endgültigen Beschlussfassung über die Verteilung 
der Mittel aus den Investitionsprogrammen von Bund und Land auf 
konkrete Projekte auf den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen (§ 62 (1) HGO); 

d) die Bewilligung des beigefügten Antrages auf überplanmäßige 
Ausgaben in Höhe von 400.000 Euro; 

e) den Magistrat zu ermächtigen, das städtische Investitionsprogramm 
nach den Erfordernissen der Programme von Bund und Land 
anzupassen. 

 
2. Die sich aus der Veränderungsliste 3 für das Jahr 2009 ergebenden 

Ansatzänderungen und deren Auswirkungen auf die Finanzplanung werden 
zur Kenntnis genommen.“ 

 
 
 
 
 
gez. Jürgen Kaiser     Heidi Woelk 
Stadtverordnetenvorsteher   Schriftführerin 


